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Definition „Patronat für eine Veranstaltung Dritter“ 
Ergänzung zum Raumbenutzungsreglement und der Veranstaltungspolicy 
 
 
1. Ausgangslage: 
Das Raumbenutzungsreglement (Art. 3) unterscheidet bei der Benutzung der Räume drei Kategorien. Diese 
haben direkten Einfluss auf die Bewilligungs- und die Gebührenpflicht:  
 

a. ordentliche Benutzung: bewilligungs- und gebührenfrei; (z.B. Abschiedsvorlesung, kleines Sympo-
sium etc.) 

b. ausserordentliche Benutzung: bewilligungspflichtig und in der Regel gebührenfrei; (z.B. Jubiläums-
anlass eines Fachvereins, Konferenz) 

c. Benutzung durch Dritte: bewilligungspflichtig und gebührenpflichtig. (z.B. Jahrestagung der Schw. 
Math. Gesellschaft) 

 
Für die Kategorie c. gibt das Raumbenutzungsreglement folgendes vor: 
 

Abschnitt 4: Benutzung durch Dritte Art. 9  

Zweck der Benutzung durch Dritte  

Für Veranstaltungen Dritter können Räume zur Verfügung gestellt werden. In erster Linie werden Veran-
staltungen berücksichtigt, die auf die Ausbildung und auf die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
ausgerichtet sind. 

 
Konkret heisst dies, dass Veranstaltungen Dritter einen direkten Bezug zur und/oder einen Nutzen für die 
ETH aufweisen müssen. Um dies zu belegen, benötigen Veranstaltungen Dritter zwingend ein Patro-
nat einer ETH internen Stelle. 
 
2. Patronatsgeber: 
Als Patronatsgeber sind ausschliesslich folgende Personen berechtigt:  
 
a.  Mitglieder der Schulleitung 
b.  Vorsteherinnen/Vorsteher der Departemente der ETH Zürich 
c.  Professorinnen/Professoren1,2 der ETH Zürich 
d.  Leiterinnen/Leiter der Abteilungen 
e.  Geschäftsführerin/Geschäftsführer der ETH Zürich Foundation 
f.  Geschäftsführerin/Geschäftsführer der ETH Industry Relations 
g.  Präsidium VSETH (nur für studentische Aktivitäten) 
  
                                                                          
1 Ordentliche, ausserordentliche sowie Assistenz – und Titularprofessoren.  
2  Emeritierte Professoren können nicht als Patronatsgeber auftreten 
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3. Patronatsinhalt: 
Mit der Übernahme eines Patronats bekundet der Patronatsgeber nicht nur Interesse an einer Veranstal-
tung, sondern übernimmt gegenüber der ETH auch eine gewisse inhaltliche und organisatorische Verant-
wortung für den Anlass. 
 
Verantwortungsübernahme: Der Patronatsgeber… 
 

- übernimmt die Verantwortung dafür, dass die Veranstaltung inhaltlich sowie reputationsmässig zur 
ETH passt und einen direkten oder indirekten Nutzen für die ETH aufweist. 

- gewährleistet, dass es sich beim Veranstalter um eine anerkannte Institution handelt. 
- gewährleistet, dass es sich um keine rein kommerzielle Veranstaltung handelt. 
- gewährleistet, dass die Veranstaltung den Bestimmungen des Raumbenutzungsreglements ge-

recht wird. 
- bringt sich nach Möglichkeit selber inhaltlich in die Veranstaltung mit ein. 
- übernimmt eine gewisse organisatorische Verantwortung für den Anlass bzw. unterstützt den Ver-

anstalter bei der Umsetzung. 
- verpflichtet sich falls notwendig als Kontakt zu fungieren und Ansprechperson bei Fragen oder 

Schwierigkeiten zu sein 
 
 
Patronate, welche aus reinem Goodwill gegenüber dem Veranstalter übernommen werden, sind ausdrück-
lich nicht erwünscht. 
 
 
4. Patronatsübernahme: 
Der Patronatsgeber bestätigt mit der Patronatseinverständniserklärung die Übernahme eines Patronates 
und zeigt sich dadurch mit den Vorgaben unter Punkt 3 einverstanden. Der Patronatsgeber wird in der 
Bewilligung für eine Veranstaltung namentlich erwähnt. 
 
 
5. Gebühren/Raummiete: 
Eine Veranstaltung Dritter wird mit einem Patronat nicht zu einer ETH-Veranstaltung. Das heisst, dass in 
der Regel weiterhin Raumbenutzungsgebühren anfallen. 
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